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Die Suchtrehabilitation (Behandlung der 
Sucht) wird in den Sozialgesetzbüchern 
(SGB ..) geregelt



Abhängigkeit von Drogen und Abhängigkeit 
von anderen Stoffen unterscheiden sich in 
der Behandlung erheblich



Abhängigkeit von Drogen und Abhängigkeit 
von anderen Stoffen unterscheiden sich in 
der Behandlung erheblich

§§ 63, 64 StGB
§ 35 BtmG



Drogenabhängigkeit und Straffälligkeit         
- Behandlungskontexte 

§ 35 BtmG        § 64 (§ 63) StGB

Freie 
Klinik

Forensik



Drogenabhängigkeit und Straffälligkeit         
- Behandlungskontexte 

§ 35 BtmG

Freie Klinik

(1) Ist jemand wegen einer Straftat zu einer 
Freiheitsstrafe von nicht mehr als 
zwei Jahren verurteilt worden und ergibt 
sich aus den Urteilsgründen oder steht sonst 
fest, dass er die Tat auf Grund einer 
Betäubungsmittelabhängigkeit begangen 
hat, so kann die Vollstreckungsbehörde 
………..für längstens zwei Jahre zurückstellen, 
wenn der Verurteilte sich wegen seiner 
Abhängigkeit in einer seiner Rehabilitation 
dienenden Behandlung befindet oder 
zusagt, sich einer solchen zu unterziehen, 
und deren Beginn gewährleistet ist. Als 
Behandlung gilt auch der Aufenthalt in einer 
staatlich anerkannten Einrichtung, ………



Drogenabhängigkeit und Straffälligkeit         
- Behandlungskontexte 

§ 64 StGB

Forensik

(1) Hat jemand den Hang, alkoholische 
Getränke oder andere berauschende Mittel 
im Übermaß zu sich zu nehmen, und wird 
er wegen einer rechtswidrigen Tat, die er im 
Rausch begangen hat verurteilt oder nur 
deshalb nicht verurteilt, weil seine 
Schuldunfähigkeit erwiesen oder nicht 
auszuschließen ist, so ordnet das Gericht die 
Unterbringung in einer Entziehungsanstalt 
an, wenn die Gefahr besteht, dass er infolge 
seines Hanges erhebliche rechtswidrige 
Taten begehen wird.

http://www.niedersachsen.de/
http://www.sachsen.de/


Die Suchtrehabilitation als Aufgabe 
der gesetzlichen Rentenversicherung

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a/a1/Deutsche_Rentenversicherung_logo.svg


Suchtrehabilitation ist Aufgabe der 
gesetzlichen Rentenversicherung

 Rentenversicherungsträger

 Krankenversicherung

 Sonstige (z.B. Jugendämter, Arbeitsverwaltung, 
Sozialhilfe, privat)

Kostenträger (Leistungsträger) sind:

http://www.ikk.de/ikk/generator/ikk/512.html
http://www.deutsche-rentenversicherung-westfalen.de/internet/d-rv/drvport.nsf/ispfrmHomepageDRV?OpenForm&ispEntity=11


Beteiligte an der Suchtrehabilitation

Entzug

Adaption

Ambulant

Stationär

Ganztägig

Ambulant

Bera-
tung

JVA Arzt Justiz



Suchtrehabilitation ist Aufgabe der 
gesetzlichen Rentenversicherung

 6 Pflichtbeiträge in den letzten 2 Jahren entrichtet wurden

oder

 bei 5 Jahren Beitragsleistung, wenn verminderte

Erwerbsfähigkeit vorliegt oder droht

oder

 wenn 15 Jahre Beiträge gezahlt wurden

Die Rentenversicherung ist dann zuständig, wenn:



Suchtrehabilitation ist Aufgabe der 
gesetzlichen Rentenversicherung

 Alkoholabhängigkeit
 Medikamentenabhängigkeit
 Drogenabhängigkeit
 Spielsucht

nicht dazu gehören z.B. (Aufzählung nicht abschließend):
 Kaufsucht
 Essstörungen
 Computersucht/Internetsucht

Welche Suchtbehandlung wird bezahlt?



Suchtrehabilitation ist Aufgabe der 
gesetzlichen Rentenversicherung

Zum Zugang wird ein Antrag benötigt:

 bei Psychosoziale Beratungsstelle

 bei Krankenkasse (Rentenversicherung)

 bei Hausarzt



Suchtrehabilitation ist Aufgabe der 
gesetzlichen Rentenversicherung

Zur Bewilligung wird benötigt:

 Sozialbericht

 Gutachten (Arzt)



Suchtrehabilitation ist Aufgabe der 
gesetzlichen Rentenversicherung

 Liegt eine Abhängigkeitserkrankung vor, welche die

Erwerbsfähigkeit erheblich gefährdet oder mindert ?

 Kann durch eine Entwöhnungstherapie die Erwerbsfähigkeit 
wesentlich gebessert, bzw. wiederhergestellt werden?

 Wenn nicht, dann wird der Antrag in einen Rentenantrag

umgedeutet, ggfs. Krankenkasse für Entwöhnung zuständig.

Prüfung medizinische Voraussetzungen (§ 10 SGB VI)



Suchtrehabilitation ist Aufgabe der 
gesetzlichen Rentenversicherung

 Motivation zur Therapie und abstinenten Lebensweise 
in ausreichendem Maß vorhanden?

 Aufenthaltsstatus (droht Abschiebung?)

 Arbeitserlaubnis vorhanden (Rehaziel  
Wiedereingliederung) 

 bei offenen Verfahren Verhandlungsergebnisse – droht 
Haft?

Prüfung der Erfolgsaussicht



Suchtrehabilitation ist Aufgabe der 
gesetzlichen Rentenversicherung

 Abhängigkeitserkrankung liegt vor

 Erwerbsfähigkeit ist erheblich gefährdet

 Erwerbsfähigkeit ist durch Entwöhnungstherapie

wiederherstellbar

 Motivation ist überhaupt vorhanden und überwiegend 
intrinsisch

 Dauerhafte Erfolgsaussicht ist gegeben (wie viel Therapien?)

Bewilligung:



Suchtrehabilitation ist Aufgabe der 
gesetzlichen Rentenversicherung

Alkohol

auch für Medikamentensucht

 Stat. Kombimodul 6 Wo

 Tagesklinik 12 Wo

 Kurzzeit 8 Wo

 Spielsucht 12 Wo

 Langzeit 16 Wo

 Adaption 12 Wo

 Wiederholer 10 Wo

Drogen

 Kurzzeit, Wiederholer 12 Wo

 Tagesklinik 24 Wo

 Kurzzeit 8 Wo

 Langzeit 26 Wo

 Adaption 16 Wo

 Wiederholer 10 Wo

Quelle DRV BW



Suchtrehabilitation ist Aufgabe der 
gesetzlichen Rentenversicherung

 16 Wochen Alkohol stationär: ca. 13.500 €

 12 Wochen Alkohol teilstationär: ca. 7.900 €

 40 Wochen Drogen stationär: ca. 33.000 €

 (pro Kind ca. 8400 € zusätzlich)

 24 Wochen Drogen teilstationär: ca. 17.400 €

 Ambulante Reha: ca. 1.500 €

Quelle DRV BW

Kosten pro Suchtfall



Harry Glaeske

Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation 
und Maßregelvollzug

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/a/a1/Deutsche_Rentenversicherung_logo.svg


Harry Glaeske

http://www.deerth.de/mastercms/templates/index.php5?Select_id=8b8a8e87-7a1f-0ac8-c613-eed519f6f8a2&Open_flag=plus
http://www.deerth.de/mastercms/templates/index.php5?Select_id=ae8d30a9-e8d8-fcc2-00dc-28c622870108&Open_flag=plus
http://www.deerth.de/mastercms/templates/index.php5?Select_id=eadee069-ebb5-3708-00b8-236d1bc0cdad&Open_flag=plus


Harry Glaeske

Fachklinik Im Deerth: Stationäre Drogentherapie
Maßregelvollzug und Medizinische Rehabilitation
Ca. 40 Betten

http://www.deerth.de/mastercms/templates/index.php5?Select_id=eadee069-ebb5-3708-00b8-236d1bc0cdad&Open_flag=plus


Harry Glaeske

Volmeklinik: Adaption (Wohn- und Rehazentrum)
Maßregelvollzug
24 Betten
Zusätzlich Trainingswohnung, Forensische 
Nachsorgeambulanz und Betreutes Wohnen.

http://www.deerth.de/mastercms/templates/index.php5?Select_id=8b8a8e87-7a1f-0ac8-c613-eed519f6f8a2&Open_flag=plus


Harry Glaeske

Adaption Södingstraße: Medizinische Rehabilitation
12 Betten
Zusätzlich Nachsorge-WG und „Ambulant betreutes 
Wohnen“

http://www.deerth.de/mastercms/templates/index.php5?Select_id=ae8d30a9-e8d8-fcc2-00dc-28c622870108&Open_flag=plus


Harry Glaeske

Jeder Mensch soll ein sinnerfülltes,
zufriedenes und positives Leben führen 
können

http://www.deerth.de/mastercms/templates/index.php5?Select_id=8b8a8e87-7a1f-0ac8-c613-eed519f6f8a2&Open_flag=plus
http://www.deerth.de/mastercms/templates/index.php5?Select_id=ae8d30a9-e8d8-fcc2-00dc-28c622870108&Open_flag=plus
http://www.deerth.de/mastercms/templates/index.php5?Select_id=eadee069-ebb5-3708-00b8-236d1bc0cdad&Open_flag=plus
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ENDE – Danke für Ihre Geduld


